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Fusion 
Aeschlen b.O. und Oberdiessbach 

 
 

 
 
 
 
 
Der Bericht über die Fusions- 
abklärungen liegt vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeindepräsidenten Hans Rudolf Vogt 
(Oberdiessbach) und Stephan Tschaggelar (Aeschlen) 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Im Mai und im Dezember 2004 haben die 
Gemeindeversammlungen von Aeschlen 
und Oberdiessbach ihre Gemeinderäte mit 
Fusionsabklärungen beauftragt. Eine gleich-
berechtigt zusammengesetzte Arbeitsgruppe 
hat daraufhin während eines Jahres sowohl 
die Folgen einer Fusion wie auch einer en-
geren Zusammenarbeit eingehend unter-
sucht.  
Im 2006 haben die Gemeinderäte gemein-
sam beschlossen, Ihnen die Fusion der bei-
den Gemeinden zu beantragen. Die neue 
Gemeinde soll auf den 1. Januar 2010 ent-
stehen. 
 

Jetzt sind Sie gefragt! 
Nehmen Sie teil am Vernehmlassungsver-
fahren und äussern Sie sich zur Fusionsab-
sicht und zu den Grundlagen der neuen 
Gemeinde. Die wichtigsten Dokumente lie-
gen heute vor:  
- Bericht über die Fusionsabklärungen 
- Fusionsvertrag 
- Gemeindeordnung 
- Wahl- und Abstimmungsreglement 

Ausgangslage 
Beide Gemeinden weisen heute viele Ge-
meinsamkeiten auf: Sie gehören zur glei-
chen Kirchgemeinde, zum gleichen Alters-
heimverband, Abwasserreinigungsverband, 
Sekundarschulverband, Pflege- und Betreu-
ungsverband und zur selben Zivilschutzor-
ganisation. Es bestehen Zusammenarbeits-
verträge in den Bereichen AHV-Zweigstelle, 
Feuerwehr, Sozialdienst und Spezialunter-
richt Psychomotorik an den Schulen. 
 
 Aeschlen Oberdiessbach 

Einwohner 312 2874 
Fläche 491 ha 813 ha 
Tiefster Punkt 678 m ü.M. 605 m ü.M. 
Höchster Punkt 1196 m ü.M. 1027 m ü.M. 
Strassennetz 5,1 km 25 km 
Steueranlage 2.04 1.54 

   

Gemeinsam in Behörden, dem 
Schulwesen und der Verwaltung 
In Oberdiessbach endet die laufende Amts-
zeit der gewählten Behörden im Jahre 2009. 
Die neuen Behörden der fusionierten Ge-
meinde könnten im Herbst 2009 von den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern aus 
beiden Gemeinden gewählt werden. Mit dem 
Verhältniswahlverfahren (Proporz) hat Jede 
und Jeder die Chance, in eine Behörde ge-
wählt zu werden. 
Die Schulen werden in Oberdiessbach zu-
sammengeführt. Ausschlaggebend dafür 
sind einerseits die tiefen Schülerzahlen in 
Aeschlen aber auch die finanziellen Auf-
wendungen für einen weiteren Schulstand-
ort. Dort wo der Schulweg für Kinder aus 
Aeschlen unzumutbar lang ist, übernimmt 
die neue Gemeinde die Fahrkosten.  
Die Aeschler Gemeindeverwaltung wird in 
diejenige von Oberdiessbach integriert. Da-
durch steigt das Dienstleistungsangebot für 
die heutigen Bürgerinnen und Bürger von 
Aeschlen. 
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Was ändert? Der Überblick 
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Positive Auswirkungen 
Beide Gemeinden erhalten heute zusam-
men jährliche Beiträge aus dem kantonalen 
Finanzausgleich in Höhe von 350'000 Fran-
ken. Mit der Fusion sinkt der Ausgleich um 
100'000 Franken. Diese Differenz wird wäh-
rend fünf Jahren abgestuft ausgeglichen. 
Dennoch erwirtschaftet die neue Gemeinde 
einen Fusionsgewinn. Dank Einsparungen 
beim Verwaltungsaufwand, höheren Folge-
erträgen und tieferen Zahlungen in den 
Lastenausgleich verbessert sich die fusio-
nierte Gemeinde um 117'000 bis 273'000 
Franken pro Jahr. Der Fusionsgewinn in 
dieser Höhe kann jedoch nur erwartet wer-
den, wenn die Anforderungen der Einwoh-
nerinnen und Einwohner an die neue Ge-
meinde nicht wesentlich steigen werden. 
 
Der ausgearbeitete Finanzplan der fusio-
nierten Gemeinde zeigt auf, dass die neue 
Gemeinde dank Einsparungen und dem 
Fusionsbeitrag des Kantons zu tieferen 
Kosten pro Einwohner und somit zu einem 
besseren Rechnungsergebnis gelangt. 

Kanton unterstützt die Fusion 
Der Regierungsrat hat an die Fusionsabklä-
rungen einen Beitrag von 36'000 Franken 
geleistet. Mit dem Betrag wurde das zuge-
zogene Beratungsbüro entschädigt. Gelingt 
die Fusion, leistet der Kanton gestützt auf 
das Gesetz über die Förderung von Ge-
meindezusammenschlüssen (GFG) weitere 
488’000 Franken als Beitrag an die neue 
Gemeinde. Das Gesetz tritt im Jahre 2017 
ausser Kraft. 
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Mut zur Veränderung! 
Die Fusion stärkt beide Gemeinden länger-
fristig. Die neue Gemeinde wird über 3000 
Einwohnerinnen und Einwohner aufweisen 
und damit ihre Bedeutung in der Region und 
beim Kanton verstärken.  
Die kantonalen Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger haben im September 2006 
mehrheitlich beschlossen, die Amtsbezirke 
auf 2010 durch Verwaltungsregionen abzu-
lösen. Das Amt Konolfingen wird in seiner 
heutigen dezentralen Struktur nicht mehr 
existieren. Wir gehören dannzumal zur er-
weiterten Region Bern-Mittelland.  
Am 17. Juni 2007 werden die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger über die kantonale 
Strategie für Agglomerationen und regionale 
Zusammenarbeit (SARZ) abstimmen. Es ist 
vorgesehen, dass eine Regionalkonferenz 
eingeführt werden kann, welche über Ver-
kehr, Kultur und die regionale Siedlungs-
planung bestimmen wird. Verändern wir uns 
also mit, so finden wir weiterhin Gehör. 
 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehr Spielraum für Gemeinden 
Die Gemeinderäte von Aeschlen und Ober-
diessbach stellen sich den gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Veränderungen. Beide 
Gemeinderäte setzen darauf, dass unsere 
Zukunftsaussichten als Gemeinwesen intakt 
bleiben. Das dient dem Schutz unserer In-
vestitionen und stärkt die Wertschöpfung in 
der Region. Die Gemeinden stehen heute 
untereinander im Wettbewerb um tiefe Steu-
ern, gute Schulen und um eine finanzierbare 
öffentliche Infrastruktur. Wir wollen die 
Handlungsspielräume erweitern und unsere 
Führungsrolle als Exekutive wahrnehmen. 

Die Zusammenarbeitsformen  
sind ausgeschöpft 
Die Fusionsabklärungen haben deutlich ge-
zeigt, dass Aeschlen und Oberdiessbach 
bereits heute in vielen Bereichen gut zu-
sammenarbeiten. Eine noch engere Zu-
sammenarbeit bringt kaum weitere Einspa-
rungen, sondern erhöht den Koordinations-
aufwand in der Administration. Die Zusam-
menarbeitsformen sind aus Sicht der Ge-
meinderäte weitgehend ausgeschöpft. Im 
direkten Vergleich zur Fusion werden mit der 
Zusammenarbeit auch keine strukturellen 
Probleme gelöst. Einzig durch die Fusion 
können Doppelspurigkeiten beseitigt wer-
den. 
 

Welches sind die Risiken? 
Die Fusion der Gemeinden birgt aus Sicht 
der Gemeinderäte kaum Risiken. Beide 
Gemeinden sind heute finanziell gesund. 
Der Investitionsbedarf in beiden Orten ist 
erkannt und für die neue Gemeinde tragbar. 
Die finanzielle Entwicklung der neuen Ge-
meinde ist dagegen schwieriger abzuschät-
zen. Die Wirksamkeit des Finanzausgleichs 
wird derzeit vom Kanton überprüft. Abhängig 
vom Ergebnis der Evaluation können auf 
Gesetzes- und Verordnungsebene wesentli-
che Veränderungen eintreten und diese 
dürften kaum zum Vorteil der Gemeinden 
gelangen. Ein Alleingang eliminiert dieses 
Risiko jedoch nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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Die Gemeinderäte stehen  
hinter der Fusion 
Die Gemeinderäte von Aeschlen und Ober-
diessbach, total 12 Mitglieder, haben ein-
stimmig beschlossen, den Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürgern die Fusion von 
Aeschlen und Oberdiessbach zu beantra-
gen. Wir sind überzeugt, dass die ausgear-
beiteten Grundlagen, wie Fusionsvertrag, 
Gemeindeordnung und das Wahl- und Ab-
stimmungsreglement, eine solide Zukunft in 
der neu gebildeten Gemeinde „Oberdiess-
bach“ ermöglichen. Unterstützen auch Sie 
die Fusion! 
Der detaillierte Bericht und die weiteren 
Grundlagen können bei den Gemeindever-
waltungen eingesehen werden oder sind auf 
den Webseiten www.aeschlen.ch und 
www.oberdiessbach.ch erhältlich. 
 

 

 
Schritte zur Fusion 
 

Vernehmlassung der Bevölkerung 
10. Mai bis 10. Juli 2007 
 

Orientierungsversammlung Aula 
Sekundarschule Oberdiessbach  
Montag, 14. Mai 2007, 20.00 Uhr 
 

Orientierungsversammlung Schulhaus 
Aeschlen 
Mittwoch, 23. Mai 2007, 20.00 Uhr 
 

Eingabetermin der Vernehmlassung 
Dienstag, 10. Juli 2007 
 

Gemeinsame Orientierung über die 
Eingaben mit Würdigung 
Aula Sekundarschule Oberdiessbach 
Montag, 29. Oktober 2007, 20.00 Uhr 
 

Fusionsbeschluss beider Gemeinden an 
a.o. Gemeindeversammlung  
Montag, 10. März 2008 
 

Entstehung der neuen Gemeinde 
1. Januar 2010 

 
 
 
 
Zwei Orte, eine Gemeinde 

 
 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Nehmen Sie teil am Vernehmlassungsver-
fahren. Ihre schriftliche Meinungsäusserung 
zur beabsichtigten Fusion und den Rechts-
grundlagen nehmen wir gerne bis 10. Juli 
2007 entgegen.  
 
Richten Sie Ihre Eingabe an den Gemeinde-
rat Aeschlen oder an den Gemeinderat 
Oberdiessbach. Sie erreichen uns wie folgt: 
• Gemeinderat Aeschlen, Lindenstr. 81, 

3672 Aeschlen b.O. oder per E-Mail an 
info@aeschlen.ch 

• Gemeinderat Oberdiessbach, 
Gemeindeplatz 1, 3672 Oberdiessbach 
oder per E-Mail an 
info@oberdiessbach.ch 

 
Helfen Sie mit, eine gute Ausgangslage zu 
schaffen, die dem neuen Gemeinderat er-
laubt, die Zukunft zum Wohle aller aktiv zu 
gestalten. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. 
 
Gemeinderäte Aeschlen und Oberdiessbach 


